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Erwägungen

E. 1
Angefochten sind vier kantonal letztinstanzliche Entscheide betreffend die Aussonderung
und Vernichtung von Verfahrensakten. Dagegen steht die Beschwerde in Strafsachen
grundsätzlich offen ( Art. 78 ff. BGG ). Die angefochtenen Entscheide schliessen das gegen
die Beschwerdegegner laufende Strafverfahren nicht ab. Gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG
sind sie daher nur unmittelbar mit Beschwerde an das Bundesgericht anfechtbar, wenn sie
einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können (vgl. BGE 148 IV 155 E.
1.1; 144 IV 321 E. 2.3; je mit Hinweisen). Inwiefern diese Voraussetzung vorliegend erfüllt
ist, kann offenbleiben, da die Beschwerden ohnehin unbegründet sind.

E. 2
Im internationalen Strafrecht gilt der Grundsatz der Territorialität ( BGE 146 IV 36 E. 2.2;
143 IV 21 E. 3.2-3.4, 270 E. 4.7; 141 IV 108 E. 5.3 und 5.12; Urteil 7B_159/2022 vom 11.
Januar 2024 E. 5.1, zur Publikation vorgesehen; je mit Hinweisen). Nach diesem kann ein
Staat die mit seiner Souveränität verbundenen Befugnisse - darunter die
Strafverfolgungsgewalt - nur innerhalb seines eigenen Gebietes ausüben. Die Staaten
müssen somit gegenseitig ihre Souveränität beachten. In Anbetracht dieses Grundsatzes ist
ein Staat auch nicht ermächtigt, Untersuchungs- und Strafverfolgungsmassnahmen auf dem
Gebiet eines anderen Staates ohne dessen Zustimmung vorzunehmen. Von einem Staat oder
seinen Beamten auf dem Gebiet eines anderen Staates ohne eine solche Zustimmung
vorgenommene hoheitliche Akte sind somit unzulässig und stellen eine Verletzung der
Souveränität und der territorialen Integrität des betroffenen Staates dar, was einer
Verletzung des Völkerrechts gleichkommt. Eine Verletzung des Territorialitätsprinzips
kann auch erfolgen, wenn der verfolgende Staat sich mittels objektiv als unfair beurteilten
Mitteln Beweismittel oder von Sicherungsmassnahmen betroffene Vermögenswerte
namentlich unter Verletzung der für die internationale Rechtshilfe in Strafsachen geltenden
Regeln beschafft. Nicht nötig ist, dass die Behörde auf ausländischem Gebiet gehandelt hat,
um die Souveränität des ausländischen Staates zu verletzen; es genügt, dass ihre
Handlungen Wirkungen auf dem Gebiet dieses Staates entfalten (zum Ganzen: BGE 146 IV
36 E. 2.2 mit zahlreichen Hinweisen; siehe auch Urteil 7B_120/2022 vom 5. Oktober 2023
E. 2.4.2.1.).

Zu den amtlichen Handlungen, die das Territorialitätsprinzip und die Souveränität eines
anderen Staates beachten müssen, zählt namentlich der Einsatz von technischen
Überwachungsgeräten im Sinne von Art. 280 StPO . Dies gilt nach der publizierten
Rechtsprechung des Bundesgerichts auch bei der Installation von technischen
Überwachungsgeräten wie GPS-Sender oder Mikrophone auf Schweizer Territorium an in
der Schweiz immatrikulierten Motorfahrzeugen, sofern sich diese Fahrzeuge zu einem
späteren Zeitpunkt im Hoheitsgebiet eines anderen Staates befinden ( BGE 146 IV 36 E.



2.3; Urteile 1B_93/2021 vom 19. Juli 2021 E. 2; 1B_302/2020 vom 15. Februar 2021 E. 3).

Der Einsatz von technischen Überwachungsgeräten im Hoheitsgebiet eines fremden Staates
ist nach der Rechtsprechung nur zulässig, wenn die Strafbehörden dazu nach
internationalem Recht ermächtigt sind oder der betroffene Staat nach den Regeln der
internationalen Rechtshilfe sein (grundsätzlich vorgängig einzuholendes) Einverständnis
erteilt hat. Unter Verletzung des Territorialitätsprinzips mittels technischer
Überwachungsgeräte gewonnene Erkenntnisse sind absolut unverwertbar ( BGE 146 IV 36
E. 2; bestätigt in den Urteilen 7B_120/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 2.4; 1B_93/2021 vom
19. Juli 2021 E. 2; 1B_302/2020 vom 15. Februar 2021 E. 3).

E. 3.1
In tatsächlicher Hinsicht stellt die Vorinstanz fest, die von den geheimen
Überwachungsmassnahmen betroffenen und mit GPS-Sender sowie Wanze ausgestatteten
Fahrzeuge hätten sich nicht nur auf schweizerischem Staatsgebiet, sondern wiederholt in
mehreren europäischen Ländern wie insbesondere Deutschland, Spanien, den Niederlanden
und Frankreich bewegt. Unter Verweisung auf die zitierte Rechtsprechung des
Bundesgerichts gelangt sie zum Schluss, es stehe ausser Frage, dass ein Auslandsbezug
vorliege und entsprechend zu prüfen sei, ob die Voraussetzungen für den Einsatz von
technischen Überwachungsgeräten im Ausland gegeben waren.

Diesbezüglich hält die Vorinstanz zusammengefasst fest, die Voraussetzungen seien nicht
erfüllt. Es liege kein internationales Recht in der Form von Verträgen, bilateralen
Vereinbarungen oder internationalem Gewohnheitsrecht vor, welches die in der Schweiz
angeordneten technischen Überwachungsmassnahmen im Ausland zulassen würden. Weiter
habe auch keine vorgängige Zustimmung der jeweiligen ausländischen Behörden zu den
fraglichen Überwachungsmassnahmen, oder zufolge Dringlichkeit zumindest ein sofortiges
bzw. unverzügliches Rechtshilfeersuchen, vorgelegen. Stattdessen gehe aus den Akten
vielmehr hervor, dass die Rechtshilfegesuche erst knapp zwei Jahre nach Beginn der
technischen Überwachungsmassnahmen gestellt worden seien. Dies könne nicht als
rechtzeitig, sondern müsse als klar verspätetet betrachtet werden, zumal für ein derart
langes Zuwarten keine plausiblen Gründe vorlägen.

Mit Blick auf die nicht gegebenen Voraussetzungen für den Einsatz der technischen
Überwachungsgeräte im Ausland gelangt die Vorinstanz, unter Verweisung auf die zitierte
Rechtsprechung des Bundesgerichts, zum Ergebnis, die dabei gewonnenen Erkenntnisse
seien absolut unverwertbar im Sinne von Art. 144 Abs. 1 Satz 2 StPO und daher
unverzüglich aus den Verfahrensakten zu entfernen und zu vernichten.

E. 3.2
Die Beschwerdeführerin bestreitet den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt nicht
und macht auch nicht geltend, die Vorinstanz sei von der vorstehend dargestellten
Rechtsprechung abgewichen. Sie räumt vielmehr ausdrücklich ein, dass, sofern man der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung folge, wonach es wegen Verletzung des
Territorialitätsprinzips rechtzeitig diverser Rechtshilfeersuchen bedurft hätte, diese
Voraussetzungen "in casu tatsächlich nicht eingehalten worden" seien. Stattdessen legt sie
auf rund 20 Seiten dar, weshalb sie die mit BGE 146 IV 36 begründete und hiernach
mehrfach bestätigte (siehe E. 2 hiervor) Rechtsprechung als fehlerhaft erachte und sich
deren Überprüfung geradezu aufdränge.



E. 3.3
Eine Änderung der Rechtsprechung muss sich auf ernsthafte, sachliche Gründe stützen, die
- vor allem im Hinblick auf das Gebot der Rechtssicherheit - umso gewichtiger sein müssen,
je länger die als falsch oder nicht mehr zeitgemäss erkannte Rechtsanwendung für
zutreffend erachtet worden ist. Eine Praxisänderung lässt sich nur begründen, wenn die
neue Lösung besserer Erkenntnis des Gesetzeszweckes, veränderten äusseren Verhältnissen
oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht, andernfalls ist die bisherige Praxis
beizubehalten ( BGE 149 II 381 E. 7.3.1; 149 V 177 E. 4.5; 148 III 270 E. 7.1; je mit
Hinweisen).

Aus den Vorbringen der Beschwerdeführerin, ergeben sich keine Gesichtspunkte, die eine
Praxisänderung nahelegen würden. Stattdessen legt sie in erster Linie ihre eigene
Rechtsauffassung dar, wonach die bisherige Rechtsprechung vom Gesetzgeber "mit
Sicherheit nicht gewollt" sei. Auf die von der Beschwerdeführerin kritisierte und erst
kürzlich erneut bestätigte Rechtsprechung ist nicht zurückzukommen.

E. 3.4
Unbegründet ist der Vorwurf der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihren Anspruch
auf rechtliches Gehör dadurch verletzt, dass sie nicht detailliert auf ihre Kritik an der
vorzitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung eingegangen sei. Denn dazu war sie unter
gehörsrechtlichen Gesichtspunkten auch nicht gehalten.

E. 4
Die Beschwerden sind abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des
Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben ( Art. 66 Abs. 1 und 4 BGG ). Der Kanton
Basel Landschaft hat den obsiegenden Beschwerdegegnern je eine angemessene
Parteientschädigung zu bezahlen ( Art. 68 BGG ). Der Beschwerdegegner im Verfahren
7B_275/2023 hat um unentgeltliche Rechtspflege ersucht, weshalb die Entschädigung
praxisgemäss seinem Rechtsvertreter zuzusprechen ist. Sein Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege und Verbeiständung wird damit gegenstandslos.
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